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HESSEN

LANDESJOURNAL
POLITISCHE VERANTWORTUNG WAHRNEHMEN

Die Besoldungsstruktur bei der hes-
sischen Polizei beinhaltet keine Lu-
xusstellenpläne. Rund 75% der Stellen 
befinden sich im Eingangsamt A 9 
oder im ersten Beförderungsamt A 10. 
Gerade den jungen Kolleginnen und 
Kollegen mit Kindern bleibt nach Ab-
zug von Miete, Versicherungen und 
den Energiekosten wenig zum Leben. 
Sollte die hessische Landesregierung 
ihre im Koalitionsvertrag eingebrach-
ten Sparziele tatsächlich umsetzen, so 
steht zu befürchten, dass sich die Lage 
bei den hessischen Ordnungshütern 
weiter verschlechtert. Eine Abkopp-
lung von der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung würde nicht einmal 
mehr die Inflationsrate kompensieren 
und direkt in einen weiteren Real-
lohnverlust münden. Wenn es dann 
noch zu finanziellen Mehrbelastungen 
durch die im Raum stehende Beihilfe-
änderung kommen sollte, wäre bei 
vielen Polizistinnen und Polizisten in 
Hessen eine rote Linie überschritten. 
Von einer amtsangemessenen Ali-
mentation kann dann nicht mehr ge-
sprochen werden. Erste Gerichtsurtei-
le aus anderen Bundesländern haben 
die Politik bereits in die Schranken 
gewiesen und zeigen verfassungswid-
rige Auslegungen auf. In der Politik 
muss man sich bewusst werden, dass 

Sparzwänge der Schuldenbremse dürfen 
die innere Sicherheit nicht gefährden    

es immer schwieriger wird, genügend 
geeignete Bewerber für den Polizei-
dienst zu gewinnen. Die Attraktivität 
schwindet, weil die tatsächlichen Ver-
hältnisse bei der Polizei längst nicht 
mehr nur intern diskutiert werden. Es 
bleibt den jungen Leuten nicht verbor-
gen, dass die Beförderungschancen 
alles andere als rosig sind, dass der 
tägliche Dienst und die vielen Sonder-
einsätze einer Vereinbarung von Fa-
milie und Beruf entgegenstehen. Sie 
bekommen mit, dass der Beruf durch 
seine immanenten Belastungen ein 
hohes gesundheitliches Risiko birgt 
und der Überstundenberg von über 
drei Millionen Mehrarbeitsstunden 
durch keine noch so schöne Sonntags-
rede wegzudiskutieren ist. Sie erleben 
es beinahe täglich in den Medien, dass 
die Gewalt gegen die Polizei auf dem 
Vormarsch ist und dass heute beinahe 
jeder zweite Kollege im Außendienst 
einmal im Jahr angespuckt, beleidigt 
oder verletzt wird und gleichzeitig 
staatliches Misstrauen in die Polizei 
durch eine Zwangskennzeichnung 
politisch offensiv betrieben wird.

Wie stellt sich die Politik die weitere 
Entwicklung der inneren Sicherheit in 
Hessen vor? Glaubt man in der Staats-
kanzlei oder im Innenministerium, 
man könne die Stellschrauben belie-
big weiter anziehen, ohne dass es zu 
Brüchen kommt? Oder ist man der 
Auffassung, dass die hohe intrinsische 
Motivation innerhalb der Polizei über 
alle der Schuldenbremse folgenden 
Maßnahmen erhaben ist? Mitnichten!

Es ist an der Zeit, wieder einen rea-
len Blick für die tatsächlichen Verhält-
nisse zu bekommen. Wir können uns 
nicht zurücklehnen und so tun, als sei 
alles im Lot. 

Alleine beim Wohnungseinbruchs-
diebstahl sagen uns die Zahlen, dass 
die Bürgerinnen und Bürger ein sehr 
strapaziertes Sicherheitsgefühl für den 
Schutz ihrer eigenen vier Wände ha-
ben und die sich daraus formulieren-
den Ansprüche an die Polizei unüber-
hörbar sind. Das Gleiche gilt für die 

rasante Entwicklung rund um die ge-
samte Internetkriminalität und die Be-
drohung durch den internationalen 
Terrorismus. Es gibt keinen Grund zur 
Entwarnung. Wie dies alles und noch 
mehr zu schaffen sein soll, wenn es 
auch bei der Polizei zu dem politisch 
formulierten Stellenabbau kommt, 
müssen uns die Verantwortlichen er-
klären. Aber nicht nur der Polizei, son-
dern auch den Bürgerinnen und Bür-
gern muss reiner Wein eingeschenkt 
werden. 

Wir haben eine erfolgreiche und gut 
funktionierende Polizei in Hessen – 
auch wenn wir in vielen Bereichen be-
reits Grenzen erreicht oder auch über-
schritten haben. Hessische Polizisten 
halten ihren Kopf für den Rechtsstaat 
hin anstatt wie in vielen anderen Län-
dern dieser Erde die Hand auf.  

Eine funktionierende und belastba-
re Polizei gehört zum Rechtsstaat wie 
das Kreuz in die Kirche. Die Regie-
rungskoalition muss sich ihrer Verant-
wortung für stabile Rahmenbedingun-
gen bei der Polizei noch deutlicher 
bewusst werden. Innere Sicherheit 
kostet Geld. Innere Sicherheit kann 
niemals gegen andere Haushaltsbe-
reiche aufgerechnet werden. Ohne 
stabile Verhältnisse bei der Sicherheit 
und Ordnung kommen auch andere 
Bereiche ins Wanken. Jeder in der Po-
litik muss wissen, was er tut, wenn mit 
dem Totschlagargument „Schulden-
bremse“ die innere Sicherheit zum 
Spielball von finanzpolitischen Ent-
scheidungen gemacht wird. Dies zu 
erkennen, danach zu handeln und da-
mit die notwendige politische Verant-
wortung für die Polizei zu überneh-
men, ist das Gebot der Stunde. 

Wir erwarten klare Bekenntnisse 
aus Wiesbaden, wie das diametrale 
Missverhältnis aus den Forderungen 
im Koalitionsvertrag mit den tatsächli-
chen und den zu erwartenden Verhält-
nissen aufgelöst werden soll.

Andreas Grün,
Landesvorsitzender

Landesvorsitzender Andreas Grün
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HESSENTAG IN BENSHEIM

Diensteid

Bei der Festansprache

Angehender Polizeinachwuchs 
öffentlich vereidigt!

„Herrlich hessisch“ – mit diesem 
Slogan warb Bensheim für den 
diesjährigen Hessentag. „Herrlich 
sonnig“ war es am Pfingstsonntag 
bei der Vereidigung von 460 
Polizeianwärtern/-innen im Benshei-
mer Weiherhausstadion.

Bereits am Morgen des Pfingst-
sonntags fand im Sternendom ein 
ökumenischer Gottesdienst statt. Zur 
Mittagsstunde fanden sich die 
Polizeianwärter/-innen, viel politi-
sche und polizeiliche Prominenz so-
wie viele Familienangehörige im Sta-
dion ein. 

Feierlich begonnen hat indes sicht-
bar die Karriere von 460 angehenden 
Nachwuchsbeamtinnen und -beam-
ten anlässlich ihrer öffentlichen Ver-

eidigung. Der Wettergott wollte es 
diesmal besonders gut machen und 
ließ die sengende Sonne von einem 
strahlend blauen Himmel scheinen. 

Eltern, Lebenspartner, Freunde, 
Verwandte und Bekannte hatten sich 
zahlreich nach Bensheim aufge-
macht, um nach dem frühmorgendli-
chen Gottesdienst und vor dem dann 
folgenden Tag der Polizei auf dem 
Hessentag die feierliche Vereidigung 
im Weiherhausstadion miterleben zu 
können. Besonders erfreulich ist, dass 
man viele Kolleginnen und Kollegen 
traf, deren Töchter oder Söhne an 
diesem Tag vereidigt wurden. 

Festansprache

Nach einer Begrüßung des Innen-
ministers Peter Beuth oblag es erneut 

dem hessischen Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier, die Festansprache 
zu halten. Innere Sicherheit sei ein 
Markenzeichen Hessens. Dafür sorg-
ten rund 14 000 Polizistinnen und Po-
lizisten in ganz Hessen Tag und 
Nacht, rund um die Uhr, 365 Tage im 
Jahr. Verbunden mit dem Dank, die-
sen Beruf gewählt zu haben, gelte 
dies auch  für die angehenden Nach-
wuchspolizistinnen und -polizisten, 
betonte Ministerpräsident Volker 
Bouffier. 

Vereidigung

„Ich freue mich sehr über den hes-
sischen Polizeinachwuchs. Die heute 
vereidigten 460 Frauen und Männer 
sind der Garant für die Sicherheit un-
seres Landes auch in Zukunft“, er-
klärte Innenminister Peter Beuth, 
nachdem er den neuen Beamtinnen 
und Beamten persönlich den Eid auf 
das Grundgesetz und die hessische 
Verfassung abgenommen hatte.

Statistische Daten

Unter den 460 Vereidigten sind 
125 Frauen und 335 Männer, alle im 
Alter von 17 bis 39 Jahren. Drei An-
wärterinnen und Anwärter haben 
eine ausländische Staatsangehörig-
keit, 22 eine doppelte Staatsbürger-
schaft. Fünf gehören der Sportför-
dergruppe an und haben im Ringen, 
Rudern, Volleyball und Schießen be-
reits mehrfach Edelmetall gewon-
nen.
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Tag der Polizei
Nach der Vereidigungszeremonie 

begrüßte die Polizei zu einem ab-
wechslungsreichen Programm mit 
Präsentationen der Polizeireiterstaf-
fel, der Polizeifliegerstaffel sowie 
Spezialkräften der Polizei. Ein Fahr-
zeugkorso des Polizeioldtimermuse-
ums und Motorradvorführungen 
komplettierten das Programm.

Rundum – ein guter Start ins Be-
rufsleben als Polizistin oder Polizist 
und ein repräsentativer Tag für die 
hessische Polizei. 

Ewald Gerk

Geschafft!

Betreuung beim Hessentag 2014 
in Bensheim – ein voller Erfolg

Der südhessische DGB hat mit sei-
nen Tochtergewerkschaften am Hes-
sentag in Bensheim einen Informati-
onsstand betrieben. Unser gemein- 
sames Ziel war es, den Besuchern die 
Aufgaben und Pflichten von Gewerk-
schaften vorzustellen. Unsere Sympa-
thiewerbung für eine Mitgliedschaft in 
einer immer härter werdenden Ar-
beitswelt kam sehr gut an! Die Feder-
führung hatte die südhessische GdP. 
Acht von zehn Tagen waren GdP-Ver-
treter jeweils von 15 Uhr bis 23 Uhr 
persönlich am Stand zugegen und bo-
ten einen Dräger-Atemalkoholtest zu-
gunsten der Hessischen Polizeistiftung 
für ein Euro an. Insgesamt wurden 
mehrere Hundert Tests durchgeführt. 
Weiterhin haben wir diverse Werbear-
tikel, wie zum Beispiel den großen Po-
lizeiteddy, den kleinen als Schlüssel-
anhänger  oder die Polizeiente gegen 
eine Spende an die Besucher des Hes-
sentages gebracht. Urlaubsbedingt 
lag zu Redaktionsschluss noch keine 
Endabrechnung vor, sodass wir darü-
ber in der nächsten Ausgabe berichten 
werden.

Bei 38 Grad im Schatten 
kam das GdP-Langnese-Eis 

wie gerufen!
Für die Einsatzkräfte hielten wir 

täglich am Infostand Langnese-Eis 

und kalte Getränke bereit. Sehr er-
freut waren wir über den regen Be-
such vieler Kolleginnen und Kolle-
gen. Auf der Hessentagswache haben 
wir ebenfalls eine Eistruhe für die ge-
samte Zeit abgestellt, sodass dort alle 
Einsatzkräfte zum Eisessen herzlich 
eingeladen waren. Wer taktisch gut 
organisiert war, bestellte Eis bei uns 
oder sendete einen Kurier!

Die Hessentagsstraße war grün

Am Tag der Polizei haben wir  ins-
gesamt 800 Luftballons verteilt. Für 
die Kinder hatten wir zusätzlich den 
GdP-Kinderkommissar-Dienstausweis 
und Malbücher 
im Programm. 
Für die Erwach-
senen boten wir 
diverse Informa-
tionszeitschriften 
der Präventions-
broschüren „Die 
Kriminalpolizei 
rät“ an.

Ein besonde-
res Lob geht an 
die Vorstands-
mitglieder der 
Bezirksgruppe 
Südhessen für ih-
ren unermüdli-
chen Einsatz so-

wie die Helferinnen und Helfer der 
Bezirksgruppe Nord- und Westhessen.

Vielen Dank an unsere Unterstüt-
zer, Fa. Unilever/Langnese  und Fa. 
Dräger.

Hervorheben möchte ich auch die 
gute Vorbereitung des Organisations-
stabes der Polizeidirektion Bergstraße 
mit allen Beteiligten vom Polizeipräsi-
dium Südhessen. Ohne die Einsatz-
kräfte wäre der Hessentag nicht mög-
lich gewesen, denn sie haben rund 
um die Uhr für Ordnung und Sicher-
heit gesorgt, sodass viele Menschen 
ein schönes Fest erleben konnten.

Insgesamt war es eine super gelun-
gene Veranstaltung! A.P.

Am GdP-Hessentagsstand
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BEIHILFE GANZ EINFACH

Unter der Rubrik „Beihilfe ganz 
einfach“ möchten wir in unregelmä-
ßigen Abständen über das Thema 
Beihilfen in Krankheits-, Geburts- 
und Todesfällen informieren. 
Geregelt sind diese Ansprüche in 
der Hessischen Beihilfenverord-
nung (HBeihVO) und der Verwal-
tungsvorschrift (VV) hierzu. 

Mit dem Tod des Beihilfeberech-
tigten erlischt dessen Beihilfean-
spruch. Stand der Beihilfeberechtig-
te unter Betreuung, ist diese mit dem 
Tod des Betreuten beendet. Der Be-
treuer kann nach dem Tod des Be-
treuten für diesen nicht mehr tätig 
werden, weil sein Amt kraft Gesetzes 
beendet ist. Da mit dem Tod des Bei-
hilfeberechtigten sein Beihilfean-
spruch nicht mehr besteht, ist eine 
Vollmacht über den Tod hinaus auch 
nicht zielführend, da der Anspruch 
auf Beihilfe nicht mehr besteht.

Der Verordnungsgeber hat dem 
hinterbliebenen Ehegatten sowie 
den Kindern des Beihilfeberechtig-
ten (leibliche und Adoptivkinder) ein 
eigenes Beihilferecht nach § 16 Abs. 
1 HBeihVO eingeräumt. Der überle-
bende Ehegatte oder die Kinder kön-
nen zu den bis zum Tod entstanden 
beihilfefähigen Aufwendungen des 
Beihilfeberechtigten und seiner be-
rücksichtigungsfähigen Angehöri-
gen eine Beihilfe beantragen. Dieser 
Personenkreis erhält die Beihilfe in 
gleichem Maße wie der verstorbene 
Beihilfeberechtigte selbst. Wer von 
diesem Personenkreis Rechnungen 
vorlegt, erhält in gleicher Weise wie 
der verstorbene Beihilfeberechtigte 
eine Beihilfe auch zu den noch nicht 
bezahlten Rechnungen. Der Bemes-
sungssatz der Beihilfe richtet sich 
nach den Verhältnissen am Tag vor 
dem Tod des Beihilfeberechtigten. 

Hinterlässt der Beihilfeberechtigte 
weder Ehegatten noch Kinder, kön-
nen natürlich auch Freunde, Be-
kannte, Nachlasspfleger, Nachlass-
verwalter, Testamentsvollstrecker, 
andere Verwandte, juristische Perso-
nen und Bevollmächtigte einen Bei-
hilfeantrag stellen, § 16 Abs. 2 
HBeihVO. Dieser Personenkreis 
kann eine Beihilfe nur zu den Auf-
wendungen verlangen, die er durch 
Belege nachgewiesen hat und die er 

Beihilfeanspruch im Sterbefall
selbst beglichen hat. Neben der Vor-
lage der Rechnung ist also auch ein 
Nachweis darüber erforderlich, dass 
der Antragsteller die Rechnung nach 
dem Tod des Beihilfeberechtigten 
auch tatsächlich beglichen hat. 

Erben des Beihilfeberechtigten er-
halten auch zu den Aufwendungen, 
die der Beihilfeberechtigte zu Leb-
zeiten noch beglichen hat, eine Bei-
hilfe. Der Erbe hat seine Erbeneigen-
schaft durch einen Erbschein oder 
ein notarielles Testament mit Eröff-
nungsprotokoll nachzuweisen. Eine 
Kopie des entsprechenden Doku-
ments ist dem Beihilfeantrag beizu-
legen.

Für Personen, die weder Ehegatte 
noch Kind des Beihilfeberechtigten 
sind, ist der Beihilfeanspruch auf ma-
ximal 100% der Aufwendungen be-
grenzt. Auf die zu gewährende Bei-
hilfe sind also die Leistungen der 
Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie der Sterbe- und Bestattungs-
gelder anzurechnen. Zu den Sterbe- 
und Bestattungsgeldern zählen ins-
besondere die Ansprüche nach § 18 
Abs. 2 Beamtenversorgungsgesetz, 
§ 41 BAT, § 47 Abs. 2 MTArb, § 39 
Abs. 2 BMT-G II. Leistungen aus 
privaten Sterbegeldversicherungen 
sind nicht anzurechnen. 

Aus Anlass des Sterbefalls entste-
hende Aufwendungen wie die Auf-
wendungen für die amtliche Lei-
chenschau, den Sarg, die Einsargung, 
die Aufbahrung, die Einäscherung, 
die Urne, den Erwerb einer Grabstel-
le oder eines Beisetzungsplatzes, die 
Beisetzung, die Anlegung der Grab-
stelle einschließlich der Grundlage 
für ein Grabdenkmal sind nach § 13 
HBeihVO beihilfefähig. Die Beihilfe 
beschränkt sich auf einen Pauschal-
betrag von 665 € bei der Beisetzung 
Erwachsener und 435 € bei Todesfäl-
len von Kindern. Diese pauschale 
Beihilfe wird lediglich bei dem teil-
zeitbeschäftigten Tarifpersonal ent-
sprechend der Arbeitszeit gekürzt, 
im Übrigen zu 100% zur Auszahlung 
gebracht, wenn keine Sterbe- oder 
Bestattungsgelder aufgrund von 
Rechtsvorschriften, einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder arbeitsvertrag-
lichen Vereinbarungen gezahlt wur-
den. Stehen Sterbegeldansprüche 
von mindestens 1000 € zu, beträgt 
die Beihilfe nur noch 333 €  und beim 

Tod eines Kindes 218 €; bei Sterbe-
geldansprüchen von insgesamt min-
destens 2000 € wird keine Beihilfe 
mehr gewährt.

Daneben sind die Aufwendungen 
für die Überführung der Leiche oder 
Urne bis zur Höhe der Kosten der 
Überführung an den Familienwohn-
sitz im Zeitpunkt des Todes beihilfe-
fähig. Es wird eine Beihilfe für höchs-
tens 700 Transportkilometer gewährt. 
Die Überführung am Wohnort selbst 
ist nicht gesondert beihilfefähig; die-
se Aufwendungen sind bereits mit 
der Pauschalbeihilfe aus § 16 Abs. 1 
HBeihVO abgegolten.

Verbleibt mindestens ein pflege-
bedürftiger berücksichtigungsfähi-
ger oder selbst beihilfeberechtigter 
Familienangehöriger oder ein be-
rücksichtigungsfähiges Kind unter 
15 Jahren im Haushalt und kann die-
ser beim Tode des den Haushalt al-
lein führenden Beihilfeberechtigten 
oder berücksichtigungsfähigen An-
gehörigen nicht durch eine andere 
im Haushalt lebende Person weiter-
geführt werden, sind die Aufwen-
dungen für eine Familien- und Haus-
haltshilfe bis zu sechs Monaten, in 
Ausnahmefällen bis zu einem Jahr, 
beihilfefähig. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 
HBeihVO beträgt der beihilfefähige 
Satz pro Stunde 6 €  höchstens 36 €  
pro Tag.

Weitere interessante Hinweise 
zum Thema Beihilfe bietet die Home-
page der Beihilfestelle unter http://
beihilfe.rp-kassel.de/static/abt1/
ebeihilfe/index.htm.
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AKTUELLES ZUR BESOLDUNG

In der Koalitionsvereinbarung hat 
die schwarz-grüne Landesregierung 
vereinbart, die Beamtenbesoldung in 
den kommenden Jahren deckeln zu 
wollen. Danach soll es für das kom-
mende Jahr eine Nullrunde geben 
und in den Folgejahren bis 2019 je-
weils eine einprozentige Besol-
dungserhöhung. 

In einem Presseinterview vom 28. 
Januar in der Rhein-Main-Presse sag-
te zu diesem Themenkomplex der 
hessische Finanzminister Thomas 
Schäfer: ... Stellenabbau: Das bisheri-
ge Ziel war, 1900 Stellen abzubauen. 
Davon ist die Hälfte bis Ende 2013 er-
reicht worden. Die andere Hälfte soll 
2014 und 2015 folgen. Von 2016 bis 
2019 werden dann jährlich etwa 0,5 
Prozent der Stellen wegfallen. Laut 
Koalitionsvertrag sind das noch ein-
mal 1800 Stellen. Geplante Decke-
lung der Beamtengehälter: Die De-
ckelung der Personalausgaben ist das 
ergiebigste Mittel zur Haushaltskon-
solidierung. Wir wissen noch nicht, 
wie die Tarifsteigerungen für die An-
gestellten sein werden. Wir beabsich-
tigen aber den Anstieg der Beamten-
gehälter ab 2016 auf jährlich ein 
Prozent zu begrenzen, zugleich bau-
en wir Stellen ab. Damit wollen wir 
den Anstieg der Personalkosten auf 
ein Prozent jährlich begrenzen. Die 
Ausgaben sollen deutlich langsamer 
steigen als die Einnahmen ...

Den Schritt der Deckelung der Be-
amtengehälter ist bereits die rhein-
land-pfälzische Landesregierung ge-
gangen. Was sie dabei nicht bedacht 
hatten, ist, dass es sich die Beamtin-
nen und Beamten nicht gefallen las-
sen. Widerstand war vorprogram-
miert.

Die rheinland-pfälzische GdP hat 
mit dem DGB und den anderen Ge-
werkschaften des öffentlichen Diens-
tes hartnäckig gegen die Deckelung 
der Beamtenbesoldung gekämpft. 
Nach Einreichung von Musterklagen 
durch die GdP und den DGB hatte 
das VG Koblenz im Januar die Beam-
tenbesoldung in Rheinland-Pfalz als 
nicht verfassungsgemäß bezeichnet 
und die Frage dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Entscheidung vor-
gelegt. Ministerpräsidentin Dreyer 
hat angekündigt, die Aufhebung der 
Deckelung der Beamtenbesoldung 
und eine umfangreichere Erhöhung 

Deckelung der Beamtengehälter

für 2015 zu prüfen. Nun gibt es zu-
mindest die Ankündigung der Lan-
desregierung, diesen Fehler beheben 
zu wollen und nicht darauf zu warten, 

dass die Regierung durch das Bun-
desverfassungsgericht zum Handeln 
gezwungen wird. 

„Man hätte unsere bei der Anhö-
rung des Gesetzes im Landtag am 
3. November 2011 vorgebrachten Ar-
gumente früher bedenken können. 
Wenn man nun fast drei Jahre später 
bereit zum Denken ist, dann ist es 
immerhin schon ein Fortschritt zu 
dem Zustand zuvor. Wenn das Den-
ken nun auch noch zu den richtigen 
Ergebnissen führt und man dafür 
nicht so lange braucht, bis das letzte 
Vertrauen in den Dienstherrn verlo-
ren ist, dann wäre schon etwas ge-
wonnen“, so die GdP Rheinland-
Pfalz.

Was die Umsetzung der Koalitions-
vereinbarungen in Sachen Beamten-
besoldung durch die schwarz-grüne 
Landesregierung betrifft, kann man 
dafür nur werben, das Ergebnis im 
Nachbarland abzuwarten und in die 
eigenen Überlegungen einzubezie-
hen.

Derartige Besoldungsdiktate wer-
den auf den erbitterten Widerstand 
der Beschäftigten stoßen und nicht 
widerstandslos hingenommen. 

Die Luft ist raus! Den Gürtel noch 
enger ziehen zu wollen, wird nicht 
gelingen! gdp/eg 

Aus Fuldaer Zeitung vom 23. 5. 2014
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HISTORIE

Vom Zeitenwandel zu Wandelzeiten
Nach zwei schrecklichen Welt-

kriegen mit verheerenden Folgen 
waren europäische Nationen endlich 
reif, friedliche Vereinbarungen zu 
treffen. Fast alle Daseinsbereiche er-
lebten einschneidenden, überwie-
gend fortschrittlichen Wandel. In der 
BRD durften sich auch Gewerkschaf-
ten wieder für bessere Arbeitsbedin-
gungen ihrer Mitglieder einsetzen. 
Für den Polizeidienst gab es gravie-
rende Veränderungen. Vieles wurde 
erheblich besser, doch manches auch 
schwieriger und gefährlicher.

Aus der 48-Stunden-Sechs-Tage-
Arbeits-Woche wurde schrittweise 
eine 42-Stunden-Fünf-Tage-Woche. 
Polizeianwärter-, Hauptwachtmeis-
ter-, Meister-, Kommissarlehrgänge 
an der HPS sowie U-, M- und O-
Klassen, manche auch in den 
Dienstorten der Bereitschaftspolizei, 
gibt es nicht mehr. Bis 1980 hatte die 
Mehrzahl der Dienstanfänger einen 
Volksschulabschluss und zum Teil 
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Heute werden nur noch Abitu-
rienten eingestellt. Die Polizeischule 
heißt nun Polizeiakademie. Studiert 
wird an der Hochschule für Polizei 
und Verwaltung, heimatnah in Kas-
sel, Wiesbaden, Gießen und Mühl-
heim am Main. Aus Lehrgangsteil-
nehmern wurden Studenten, die 
schon nach drei Jahren als Polizei-
kommissare Dienst versehen. Von 
drei Laufbahngruppen blieben nur 
noch der gehobene und höhere 
Dienst. Der 93%ige Anteil des mitt-
lernen Dienstes (A 5 bis A 8 m. Z.) 
gehört nun zu den Laufbahnen des 
gehobenen und höheren Dienstes. 
Seit 1980 wächst der Anteil unifor-
mierter Polizistinnen. 

Kommunale Polizeien der Städte 
wurden verstaatlicht. Uniformen 
wechselten ihre Farbe: vom Nach-
kriegsgrün zu einer modischen zwei-
farbigen Kombination, der die nun 
blaue Dienstkleidung folgte. Stiefel 
und Lederkoppel wurden als „zu mi-
litärisch und undemokratisch“ abge-
schafft. Sogar Dienstrangabzeichen 
waren einige Jahre tabu. Der Polizei-
stock musste gekürzt werden, um ihn 
in einer Seitentasche der Uniformho-
se verstecken zu können. Dienstfahr-
zeuge, Waffen und Ausrüstung, 
Fernmelde- und Unterrichtsmittel 
hielten Schritt mit der technischen 

Entwicklung. Behörden und Dienst-
stellen stehen weitgehend neue und 
erneuerte Gebäude und Einrichtun-
gen zur Verfügung. An private Inves-
toren veräußerte und teuer zurück-
gemietete Liegenschaften unterlie- 
gen leider nicht mehr der gleichen 
zeitnahen Betreuung wie früher.

So motivierend verbesserte Be-
rufschancen wirkten, so bedenklich 
ist es, was im praktischen Dienst und 
bei Einsätzen an neuen, stressigen 
und oft gefährlichen Aufgaben zu 
bewältigen ist. 

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jh. 
blieben notgeprägte Generationen 
zufrieden mit dem wachsenden 
Wohlstand und selbst bei Streiks, 
Großveranstaltungen und Demons-
tration friedlich gestimmt. Polizisten 
fuhren in Alltagsdienstkleidung zu 
Einsätzen in Fahrzeugen mit offe-
nem Verdeck. Mit Studentenprotes-
ten und Hausbesetzungen (an denen 
auch später bekannte Politiker bei-
spielgebend beteiligt waren) begann 
sich die Situation dramatisch zu än-
dern. Beleidigen, bespucken, schla-
gen und mit gefährlichen Gegen-
ständen bewerfen, mutierte zum 
„Volkssport“. Schutzleute mussten 
sich schützen. Vergitterte Fahrzeu-
ge, behelmte, in feuerhemmender 
Schutzkleidung mit Schutzschilden 
ausgerüstete Sicherheitskräfte sind 
nun auf schmerzhafter Erfahrung be-
ruhender Beleg für die bei Großver-
anstaltungen oft eskalierenden Ge-
waltexzesse.

Im FOCUS 21/2014, Seite 41, wa-
ren folgende Schlagzeilen zu lesen: 
„Bulle verpiss dich! In Deutschland 
werden jährlich tausende Polizisten 
brutal angegriffen. Der Respekt 
schwindet – laut internen Studien vor 
allem bei jungen Männern mit Mi-
grationshintergrund.“ 

Immer mehr Zeitgenossen fühlen 
sich der Staatsmacht überlegen, vie-
le gehen nicht zur Wahl oder wählen 
radikale Parteien. Berichte über Ex-
tremgruppierungen, Glaubenseife-
rer, organisierte Banden, Raub und 
Taschendiebstähle, Betrugsdelikte, 
Haus- und Wohnungseinbrüche häu-
fen sich. Die Zahl inhaftierter Straf-
täter mit Migrationshintergrund ist 
um vieles größer als ihr Bevölke-
rungsanteil. Fehlt es hier nicht an 
Regeln, die helfen könnten, das in 

anderen Kulturkreisen geprägte Ver-
halten unseren Normen anzupassen? 
Schändlich ist u. a., dass Gewalttäter 
bisher straflos nur provozierte Reak-
tionen von Schutzkräften mit Smart-
phones filmen und ins Internet stel-
len. 

Weil alles Leben auf der Erde von 
geografischen und klimatischen Be-
dingungen geprägt wird, sind Ausse-
hen, Glauben, Sprache, Schrift, Er-
nährung, Wohnform und Kleidung 
daher auch Lebensregeln und Ver-
haltensweisen der Menschen natür-
lich sehr verschieden. Deshalb ist es 
nicht einfach, sich einem fremden 
Kulturkreis problemlos anzupassen. 
Einheimischen wiederum fällt es 
mitunter schwer, Fremdeinflüsse zu 
tolerieren. Doch Fremdenhass ist 
nicht zu billigen. Gegen Migranten 
verübte Verbrechen belasten den po-
lizeilichen Alltag und den Ruf der 
Nation. Polizei kann nur im Rahmen 
ihrer Personalstärke und Befugnisse 
Sicherheit gewährleisten.

Auch dem Gesetzgeber müssen 
Ursache und Wirkung der Zunahme 
an Rechtsbrüchen bekannt sein. Es 
ist seine Pflicht, den Entgleisungen 
mit geeigneten Maßnahmen entge-
genzuwirken. Zögerliche Reaktionen 
lassen die Schäden steigen. Unmit-
telbar davon Betroffene, aber auch 
ihre politischen und beruflichen Ver-
treter sollten nicht zögern, ihre Par-
lamentarier zu drängen, durch ge-
eignete Regeln diese Entwicklung 
aufzuhalten.

 Gerhard Kastl

Wer vorsieht, ist Herr des Tags.

Johann Wolfgang von Goethe

Gerade wer das Bewahrens-
werte bewahren will, 

muss verändern, 
was der Erneuerung bedarf.

Willy Brandt
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Brade/Weingarten. Recht auf 
Streife. Die wichtigsten Eingriffs-
normen der Polizei. 5. Auflage. 
Richard Boorberg Verlag. 
322 Seiten. 28 Euro, 
ISBN 978-3-415-05141-6

KHK Jöran Brade ist vielen Kolle-
ginnen und Kollegen des PP Frank-
furt am Main nicht nur als Leiter E 21 
bekannt, sondern auch als Autor von 
Fachbüchern. Als solcher wurde er 
bereits mehrfach vorgestellt und re-
zensiert. Nun legt er gemeinsam mit 
dem Juristen PHK Dirk Weingarten, 
HPA, die 5. Auflage des Buchs „Recht 
auf Streife“ vor. Auch dieses Buch 
wurde hier in einer früheren Auflage 
bereits rezensiert und hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren zu einem 
Standardwerk entwickelt, das von 
der Kollegenschaft gerne bezogen 
und genutzt wird.

Das wundert nicht, denn mit ihm 
haben wir die Gelegenheit, unmittel-
bar und schnell vor einem Einsatz 
die relevanten Eingriffsnormen in 

Erinnerung zu rufen – besonders 
sinnvoll in Zeiten immer unüber-
sichtlicher werdender Gesetze. Auch 
bei der Nachbereitung von Einsätzen 
und der Fertigung von Berichten las-
sen sich wertvolle Hinweise und Ar-
gumentationen finden. Normen aus 
HSOG und STPO, Ausländer-, Ver-
sammlungs- und Jugendschutzrecht, 
aus dem HFEG und der StVO sind 
erläutert und wichtige Regelungen 
der Verwaltungsvorschrift zum 
HSOG vertiefen die Informations-
dichte. Nützlich für die Praxis sind 
ferner Themen wie „Ermessen und 
Ermessensfehler“, „Vollstreckung 
polizeilicher Maßnahmen“ und 
„Amts- und Vollzugshilfe“. Der 
Boorberg-Verlag wirbt gerne mit 

dem „Hemdentaschen-Format“. Mit 
seinen 322 Seiten hat das Buch si-
cher eine deutlich größere Hemden-
tasche nötig, daher wäre die Dienst-
tasche der beste Ort dafür. Gerade 
auch für Kolleginnen und Kollegen, 
die nach einer längeren Pause wie-
der in den aktiven Dienst einsteigen, 
eignet sich das Werk hervorragend, 
um Sicherheit im Recht auf Streife zu 
erlangen.

Der einzige Kritikpunkt, den der 
Rezensent, der selber mit diesem 
Buch arbeitet, findet, ist der Preis: 
28 Euro ist nicht wenig. Es ist aber 
ein gut investierter Betrag – und 
steuerlich absetzbar!

Robert Schmitt, 
PP Frankfurt am Main

NACHRUFE

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren! 

Die Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk Hessen – 
trauert um folgende verstorbene Kollegen:

Karl Hill
Kurt Diehl
Kreisgruppe Kassel

Lucie Wagner
Kreisgruppe HBP Mühlheim
Brigitte Dziony
Kreisgruppe Main-Kinzig

EHRUNGEN

25-jähriges 
Gewerkschaftsjubiläum

Marlies Achenbach
Ralph Peter Försterling
Annerose Happel
Christiane Kopp
Heike Monk
Gilda Schäfer
Frank Schmitt
Rainer Stöber
Janos Szeder
Lars Kreimeyer
Helga Kynast
Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf

40-jähriges 
Gewerkschaftsjubiläum

Gerlinde Brössel
Manfred Goldmann
Karl-Ulrich Landmesser
Joachim Nink
Georg Otto
Bernd Schneider
Werner Tuchbreiter
Gerhard Wachtel
Jörg Wolf
Robert Zwick
Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf

 „Recht auf Streife“


